
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Tennisschule TC Teufenthal 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Angebote und 

Dienstleistungen der Tennisschule TC Teufenthal. 

Für Juniorentrainings gelten ergänzend die Bestimmungen des jeweils gültigen 

Juniorenkonzepts des TC Teufenthal. 

Mit der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmenden bzw. bei Minderjährigen deren Eltern 

oder Erziehungsberechtigte diese AGB sowie – bei Junioren – zusätzlich das 

Juniorenkonzept. 

 

2. Organisation & Leitung 

Die Tennisschule TC Teufenthal steht unter der sportlichen und organisatorischen Leitung 

von Nicole Riniker (Tennisschulleiterin). 

Der Unterricht wird durch qualifizierte Tennislehrerinnen und Tennislehrer durchgeführt. 

 

3. Angebot 

Die Tennisschule TC Teufenthal bietet folgende Trainings an: 

- Juniorentrainings (gemäss Juniorenkonzept TC Teufenthal) 

- Erwachsenentrainings 

- Gruppentrainings 

- Privatlektionen 

- Saison-Gruppenkurse (Sommer- und Wintersaison) 

- Ferienkurse und Tenniscamps 

 

 

 



4. Anmeldung & Vertragsabschluss 

Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, per E-Mail oder per WhatsApp erfolgen und ist 

verbindlich. 

Der Vertrag kommt mit der Bestätigung durch die Tennisschule zustande. 

Die Bestätigung kann ebenfalls per E-Mail oder per WhatsApp erfolgen und gilt als 

rechtsverbindlich. 

 

5. Trainingsorganisation 

Erwachsenentrainings können vereinzelt auch während der Schulferien beginnen oder 

enden. 

Juniorentrainings richten sich nach dem im Juniorenkonzept und im Trainingskalender 

festgelegten Ablauf. 

Gruppengrössen, Trainingszeiten, Trainer oder Trainingsorte können aus organisatorischen 

Gründen angepasst werden. 

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich die Tennisschule vor, Kurse zusammenzulegen, 

zeitlich anzupassen oder zu kürzen. 

 

6. Haftung & Versicherung 

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Verantwortung. 

Die Tennisschule TC Teufenthal sowie deren Trainer lehnen – soweit gesetzlich zulässig – 

jede Haftung ab für Unfälle, Personen- und Sachschäden sowie Verlust oder Diebstahl 

persönlicher Gegenstände. 

Für Junioren gelten die Versicherungs- und Haftungsregelungen gemäss Juniorenkonzept. 

 

7. Absenzen, Krankheit & Unfall 

 

7.1 Juniorentrainings 

Regelungen zu Absenzen, Krankheit, Unfall, Gutschriften und Ersatz bei Juniorentrainings 

sind ausschliesslich im Juniorenkonzept TC Teufenthal geregelt. 

 



 

7.2 Erwachsenentrainings (Gruppenkurse) 

Es besteht kein Anspruch auf Nachholen einzelner Trainingseinheiten. 

Ab dem 6. geplanten Training kann bei Krankheit oder Unfall und gegen Vorlage eines 

Arztzeugnisses eine anteilsmässige Gutschrift gewährt werden. 

Die Gutschrift gilt ausschliesslich für zukünftige Trainings oder Kursangebote. Eine 

Barauszahlung ist ausgeschlossen. 

Die Meldung hat unverzüglich zu erfolgen. 

Nach Absprache kann eine geeignete Ersatzperson am Training teilnehmen, sofern dies 

organisatorisch möglich ist. Die dann dem “Stammspieler den Trainingsbetrag twintet. 

 

7.3 Privatlektionen und individuell vereinbarte Gruppenkurse 

Privatlektionen sowie individuell vereinbarte Gruppenkurse müssen mindestens 24 

Stunden vor Trainingsbeginn abgesagt werden. 

Bei späterer Absage oder Nichterscheinen wird die Einheit vollumfänglich verrechnet. 

 

8. Preise & Rechnungsstellung 

Die aktuellen Preise sind auf der Website der Tennisschule TC Teufenthal publiziert. 

Saison-Gruppenkurse (Sommer- und Wintersaison) werden in zwei Rechnungen gestellt. 

Die Kosten für Juniorentrainings richten sich nach der jeweiligen Ausschreibung und dem 

Juniorenkonzept. 

Privatlektionen werden in der Regel monatlich abgerechnet. 

Zahlungsfrist: 20 Tage netto. Mahngebühr: CHF 20.– pro Mahnung. 

 

10. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschliesslich für Zwecke der Tennisschule verwendet 

und nicht an Dritte weitergegeben. 

Fotos von Trainings oder Anlässen dürfen für Zwecke der Tennisschule und des Vereins 

verwendet werden. Ein Widerspruch ist schriftlich mitzuteilen. 



 

11. Schlussbestimmungen 

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Aarau. 

 


